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IMMOBILIENKAUF
IN SÜDAFRIKA ALS 
ORTSANSÄSSIGER 

ODER ALS AUSLÄNDER



Seeff ist stolz darauf, dem 
südafrikanischen Immobilienmarkt 
mehr als 48 Jahre lang gedient 
zu haben.  Es freut uns, Ihnen 
in dieser Broschüre Information 
weitergeben zu können.  Sie 
können uns über die E-Mailadresse 
asb@seeff.com erreichen.  Wir sind 
Ihnen gern behilflich.

Diese Broschüre wurde von der Anwaltsfirma STBB Smith  

Tabata Buchanan Boyes aufgestellt.  Sie können uns unter  

der E-Mailadresse info@stbb.co.za erreichen.
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IMMOBILIENKAUF IN SÜDAFRIKA

Südafrika richtet sich nach einem Eintragungssystem für 

Grundbesitz, in dem jedes Grundstück in einer  grafischen 

Darstellung angezeigt wird und das Eigentumsrecht in einem 

der regionalen Grundbuchregister  eingetragen wird, wo 

Urkunden öffentlich eingesehen werden können.  Südafrika 

ist auf Grund der außerordentlichen Genauigkeit und einem 

garantierten Besitztitel weltweit dafür bekannt, eines der 

besten Grundbuchsysteme zu haben.  Immobilien können 

folgenden Eigentümern gehören: Natürlichen Personen oder 

gemeinsamen Eigentümern mit ungeteilten Anteilen oder 

Rechtssubjekten, wie Gesellschaften, sogenannten „close 

corporations“ (d.h. personenbezogene Aktiengesellschaften 

für kleine und mittlere Unternehmen) oder Treuhandgesell-

schaften oder ähnlichen Rechtssubjekten, die außerhalb 

Südafrikas eingetragen sind.

AUSLÄNDER 
Es gibt keine Eigentumsbeschränkungen mit Bezug auf 

Immobilienbesitz von Ausländern, außer einem Verbot in-

folgedessen illegale Ausländer keine Immobilien in Südafrika 

besitzen dürfen.

Dennoch gibt es Verfahren und Voraussetzungen, die unter 

bestimmten Umständen eingehalten werden müssen, wie 

z.B. die örtliche Eintragung von Rechtssubjekten mit Sitz 

im Ausland, die Immobilien in Südafrika erwerben, und die 

Ernennung eines in Südafrika ansässigen Beamten für eine 
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örtliche Gesellschaft, deren Aktien Ausländern gehören.  

Wenn ein Ausländer Immobilien in Südafrika erwirbt mit 

der Absicht, für längere Zeiträume dort zu wohnen, muss 

eine Aufenthaltsgenehmigung gemäß den vorhandenen 

Bedingungen und Verfahren des südafrikanischen Ge-

setzes beantragt werden.

KAUF EINER IMMOBILIE 
Alle Verträge mit Bezug auf den Kauf von Immobilien 

müssen schriftlich abgeschlossen werden, bestimmte 

vorgeschriebene Information enthalten und sowohl vom 

Käufer als auch vom Verkäufer unterzeichnet werden 

um rechtsgültig und rechtsverbindlich zu sein.  Verträge 

haben normalerweise die Form eines Kaufvertrags oder 

eines Kaufangebots, das bei seiner Annahme einen 

Kaufvertrag darstellt.  

Sobald ein Kaufvertrag von beiden Parteien unterzeich-

net worden ist, stellt er einen gültigen und verbindlichen 

Vertrag dar, von dem keine Partei ohne Rechtsfolgen  

zurücktreten kann, außer wenn:

n  der Vertag bestimmten Konditionen unterliegt, die 

nicht erfüllt worden sind;

n  der Kaufpreis geringer als R250 000,00 ist und 

bestimmte zusätzliche Kriterien des „Alienation of 

Land Act“ (Gesetz mit Bezug auf die Veräußerung von 



Immobilien) vorhanden sind, die den Käufer zur  

Abkühlung („cool off“) und zum Rücktritt vom  

Kaufvertrag berechtigen.

Der tatsächliche Besitz von Immobilien kann auch durch 

den Erwerb von Aktien/Geschäftsanteilen und Darlehens-

forderungen an einer Gesellschaft/“close corporation“ 

(d.h. einer personenbezogenen Aktiengesellschaft für 

kleine und mittlere Unternehmen) erlangt werden, die 

eine Immobilie besitzen.  Diese Verträge brauchen genau 

genommen nicht schriftlich festgehalten werden, sondern 

können mündlich vereinbart werden.  Obwohl diese 

Verträge rechtsverbindlich sind, ist diese Vorgehensweise 

nicht ratsam.  Es ist empfehlenswert, Verträge schriftlich 

festzuhalten, um sicherzustellen, dass die wesentlichen 

vereinbarten Bestimmungen richtig festgelegt worden sind. 

ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN 
Die Eintragung der Eigentumsübertragung einer Immobilie 

wird von einem besonders qualifizierten Notar vorgenommen, 

dem sogenannten “conveyancer”. Üblicherweise ernennt der 

Verkäufer einen Notar, der sich nach erfolgter Bezahlung um 

die Eintragung der Eigentumsübertragung eines Kaufobjekts 

kümmert. Die damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten 

des Käufers, sofern vertraglich keine andere Regelung getrof-

fen wurde.

Der Notar bereitet die für die Eigentumsübertragung erford-

erlichen Unterlagen vor, die nach Unterzeichnung durch den 
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Verkäufer und Käufer und nach Empfang mehrerer von 

Regierungsabteilungen verlangten Freigabeerklärungen, 

eingereicht werden - zusammen mit der Löschung vorhan-

dener und der Bestellung neuer Hypotheken, die im örtlichen 

Grundbuchregister eingetragen werden. Die Urkunden 

werden einer intensiven Überprüfung unterzogen, bevor sie 

für die Eintragung freigestellt werden. Am Tag der Eigen-

tumsübertragung werden alle bestehenden Hypotheken auf 

der Immobilie gelöscht, während die neuen Hypotheken des 

Käufers zugunsten der finanzierenden Bank eingetragen 

werden. Der Käufer wird als neuer Eigentümer eingetragen 

und  der Kaufpreis wird an den Verkäufer gezahlt. 

Dieses Verfahren trifft nicht im Falle einer Situation zu, in der 

Aktien/Geschäftsanteile und Darlehen an einer Grundver-

mögen besitzenden Gesellschaft/“close corporation“ erwor-

ben werden, da keine Änderung bezüglich des Eigentümers 

im Grundbuchregister eingetragen wird. 

Es ist wichtig zu beachten, dass Verpflichtungen des früh-

eren Eigentümers bezüglich des Objekts bei diesem verble-

iben und nicht mit der Eigentumsübertragung auf den neuen 

Eigentümer übergehen, sofern vertraglich keine andere Re-

gelung getroffen wurde.  Wenn der Kaufvertrag sich auf den 

Verkauf von Aktien/Geschäftsanteilen an einer Gesellschaft 

oder „close corporation“ bezieht, bleibt das Rechtssubjekt für 

die Zahlung der eingegangenen Verpflichtungen haftbar.
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KOSTEN

VERKÄUFER 

n  Maklergebühren sind zu zahlen, wenn ein Immobilienmakler 

für den erfolgreichen Abschluss eines Immobilienkaufver-

trags  verantwortlich war. Üblicherweise werden Maklerge-

bühren vom Verkäufer gezahlt, der den Immobilienmakler 

beauftragt, einen Käufer für die Immobilie zu vermitteln.

n  Der Käufer ist üblicherweise auch für die Kosten der 

Bescheinigung zuständig, dass die Immobilie frei von Hol-

zschädlingen ist, und gegebenenfalls auch für die nötigen 

Bescheinigungen hinsichtlich der Elektroinstallation, Gas- 

und Rohrleitungen. 

n  Wenn die Immobilie des Verkäufers verpfändet ist, ist der 

Verkäufer für die Kosten der Löschung der bestehenden 

Hypothek auf der Immobilie zuständig.

KÄUFER 

n Übertragungskosten

Der Käufer ist für die Zahlung der Übertragungskosten und 

die Kosten der Eintragung aller neuen Hypotheken auf der 

gekauften Immobilie zuständig.  Diese werden oft als die 

„Übertragungskosten“ bezeichnet.  Die Übertragungskosten 

werden entsprechend dem Kaufpreis der Immobilie und einer 

Gebührenordnung von der Anwaltskammer berechnet.

IMMOBILIENKAUF IN SÜDAFRIKA
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Fernerhin beinhalten Übertragungskosten Folgendes:

n  Verkehrssteuer, die an das Steueramt gezahlt wird, und 

auf der Grundlage des Kaufpreises nach folgender 

Formel berechnet wird: 

R0 – R600 000: steuerfrei; 

R600 001 – R 1000 000: 3% des Wertes über  

R600 000; 

R1 000 001 – R 1 500 000: R12 000 + 5% des 

Wertes über R1000 000; 

Über R1 500 001: R37 000 + 8% des Wertes über 

R1 500 000.

Verkehrssteuer ist bei Erwerb der Immobilie fällig, un-

abhängig davon, ob es eine natürliche Person oder ein 

Rechtssubjekt  ist.  Bitte beachten Sie die Ausnahme: Keine 

Verkehrssteuer ist fällig, wenn MwSt fällig ist.  MwSt ist bei 

einem Geschäft fällig, wenn der Verkäufer eingetragener 

MwSt-Verkäufer ist und die verkaufte Immobilie Teil des 

Geschäfts des Verkäufers ist.

n  Verschiedene Gebühren werden vom Grundbuchamt und 

von der finanzierenden Bank erhoben;

n Abgaben an das Grundbuchamt;

n Anteilige Steuer und Abgaben; und

n  Kosten für die Beschaffung der Unbedenklichkeitsbes-

cheinigungen mit Bezug auf Steuern/Abgaben.
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UNTERZEICHNUNG DER  
UNTERLAGEN 
Die vom Notar vorbereiteten Unterlagen zur Eintragung der 

Eigentumsübertragung und zur eventuellen Eintragung von 

Hypotheken auf der Immobilie müssen mit schwarzer Tinte 

unterzeichnet werden und beglaubigt sein, wenn sie außer-

halb Südafrikas unterzeichnet werden.  Dies kann mitunter 

umständlich sein, und es ist möglich und oft auch ratsam, 

einer Person innerhalb Südafrikas eine Vollmacht zu erteilen 

um diesbezüglich behilflich zu sein.  Allerdings ist es wichtig 

zu beachten, dass niemand eine eidesstattliche Erklärung 

im Namen einer anderen Person unterzeichnen darf, selbst 

wenn eine Vollmacht erteilt worden ist.

Wenn der Käufer gemäß ausländischem Recht verheiratet ist, 

und eine Hypothek beantragt worden ist, oder bei Wie-

derverkauf der Immobilie, muss der Ehepartner des Käufers 

die Unterlagen für die Hypothek oder die Übertragung 

ebenfalls unterzeichnen.

DAS KAUFANGEBOT/ DER KAUFVER-
TRAG 

Das Kaufangebot/der Kaufvertrag beinhaltet üblicherweise 

folgende Standardbestimmungen:

n  KAUFPREIS 

Eine Anzahlung ist nicht zwingend notwendig, dient aber 

als  Zeichen der Gutgläubigkeit auf Seiten des Käufers und 

als Zeichen seiner Zahlungsfähigkeit.

IMMOBILIENKAUF IN SÜDAFRIKA
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  Dieser Betrag wird vom Makler/Notar in einem zinsbrin-

genden Anderkonto zugunsten des Verkäufers angelegt.  

Sowohl die Anwälte als auch die Makler werden von Fi-

delity Funds gedeckt, die gegen Diebstahl oder Nachläs-

sigkeit auf Seiten des Maklers oder Anwalts schützen.

  Im Kaufvertrag ist eine Bürgschaft für die Zahlung des 

restlichen Kaufpreises enthalten.  Generell ist eine Bürg-

schaft nur dann akzeptabel, wenn sie von einem hiesigen 

Finanzinstitut übernommen wird.  Das bedeutet, dass 

die Gelder in der Tat nach Südafrika überwiesen werden 

müssen, damit eine hiesige Bank eine Bürgschaft aus-

stellt.  Anderenfalls können Vereinbarungen zwischen 

einer ausländischen und einer hiesigen Bank über eine 

Rückbürgschaft getroffen werden.  Es ist allerdings unter 

bestimmten Umständen auch möglich, ein Bereitschafts-

akkreditiv von einer ausländischen Bank zu bekommen. 

n  ”OCCUPATION, POSSESSION, TRANSFER 

AND OCCUPATIONAL INTEREST” 

“Occupation” ist die tatsächliche Inbesitznahme der 

Immobilie, während „possession“ generell als der 

Zeitpunkt betrachtet wird, an dem der Käufer die 

Verantwortung für die Immobilie übernimmt und das 

Eigentumsrisiko auf ihn übergeht.  „Transfer“ bezieht 

sich auf das aktuelle Eintragungsdatum der Eigentum-

sübertragung im Grundbuch auf den Käufer.
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“Occupational interest“ ist die Miete, die von der  Partei, die 

das Eigentum der anderen Partei bewohnt, gezahlt werden 

muss, wenn der Tag der Inbesitznahme und der Tag der 

Eigentumsübertragung unterschiedlich sind.  Die Miete wird 

üblicherweise in Rand oder als ein Prozentsatz des noch aus-

stehenden Kaufpreises ausgedrückt.

n  ”VOETSTOOTS” 

“Voetstoots“ ist eine Standardbestimmung in allen 

Kaufverträgen und beinhaltet, dass die Immobilie in dem 

Zustand gekauft wird, in dem sie sich bei Vertragsschluss 

befindet.  In solchen Fällen muss der Verkäufer dem 

Käufer eine Immobilie liefern, die ohne Mängel ist, wie im 

Gesetz festgelegt, sofern vertraglich keine andere Rege-

lung getroffen wurde.  Das Konsumentenschutzgesetz 

bezieht sich auf Kaufverträge, bei denen der Verkäufer im 

Immobiliengeschäft ist, wie z.B. ein Entwickler.  In solchen 

Fällen muss der Verkäufer dem Käufer eine Immobilie 

liefern, die ohne Mängel ist, wie im Gesetz festgelegt.

n  “ELECTRICAL AND BEETLE-FREE CERTIFICATES“ 

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Eigentümer 

eine gültige Bescheinigung vorlegen muss, dass die 

Elektroinstallation der Immobilie bestimmten gesetzli-

chen Sicherheitskriterien entspricht.  Das “Beetle-Free 

Certificate“ bescheinigt, dass alle zugänglichen Teile der 

Immobilie nicht von bestimmten Käfern befallen sind.  

Obwohl diese Bescheinigung eine Standardbestim-

mung bei Immobilienkauf verträgen ist, ist sie weder eine 
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gesetzliche Voraussetzung noch wird sie in Verkäufen 

von  Wohnungseigentum eingeschlossen.  “Beetle-Free 

Certificates“ beziehen sich nur auf Immobilien in der 

Provinz der Westkap und KwaZulu-Natal.

  Die Kosten der nötigen Reparaturen, damit die oben-

genannten Bescheinigungen geliefert werden können, 

gehen generell zu Lasten des Verkäufers, sofern die 

Parteien nichts anderes vereinbaren.

n  BESCHEINIGUNG FÜR GAS- UND  

ROHRLEITUNGEN 

Sofern Gasleitungen auf dem Grundstück installiert sind, 

ist eine Bescheinigung erforderlich, die bestätigt, dass 

die Installation den gesetzlichen Sicherheitskriterien 

entspricht.  Fernerhin ist für alle Immobilien, die in die 

Zuständigkeit der Stadtverwaltung Kapstadts fallen, 

eine Bescheinigung des Verkäufers erforderlich, die 

der Stadtverwaltung vor der Eigentumsübertragung 

vorgelegt werden muss.

n  EINBAUTEN UND ZUBEHÖR 

Eine Immobilie wird mit allen bleibenden Einbauten und 

allem Zubehör verkauft.  Generell schließen Einbauten 

und Zubehör alles ein, das mit der Immobilie verbunden 

ist oder das auf Grund seines beträchtlichen Ausmaßes 

der Immobilie zuzurechnen ist.  Um Ungewissheit zu 

vermeiden, sollte der Käufer sicherstellen, dass alle 

Gegenstände, die im Kaufpreis inbegriffen sein sollten, 

schriftlich im Kaufvertrag aufgelistet sind.

IMMOBILIENKAUF IN SÜDAFRIKA



   Verträge zum Erwerb von Aktien/Geschäftsanteilen 

und Darlehenskonten von Gesellschaften/“close 

corporations“, die eine Immobilie besitzen, beinhalten 

viele der obengenannten Klauseln.  Solche Verträge 

unterscheiden sich jedoch wesentlich von Immobilien-

kaufverträgen und enthalten zahlreiche Garantien und 

Schadenersätze des Verkäufers zugunsten des Käufers, 

da Letzterer das Rechtssubjekt mit seinen Immobilien 

und seinem Finanzprotokoll erwirbt.

KAPITALGEWINNSTEUER 
Beim Verkauf von Vermögenswerten unterliegen Südafri-

kaner mit gewissen Ausnahmen der Kapitalgewinnsteuer.  

Ausländer müssen jedoch nur beim Verkauf folgender 

Vermögenswerte Kapitalgewinnsteuer bezahlen:

n  Immobilien in Südafrika einschließlich aller Rechte oder 

Anteile an Immobilien.  (Dies schließt auch mindestens 

20% Zinsen an einer Gesellschaft ein, wenn 80% oder 

mehr des Nettovermögens direkt oder indirekt auf die 

Immobilie in Südafrika zurückzuführen sind.);

n  Vermögenswerte einer ständigen Niederlassung eines 

Ausländers mit Geschäftsbetrieb in Südafrika.

Kapitalgewinnsteuer ist in dem Jahr fällig, in dem der Ver-

mögenswert veräußert wird.  Die Steuer wurde zum 1. März 

2012 eingeführt, und zwar wie folgt:

IMMOBILIENKAUF IN SÜDAFRIKA
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n  DER VERKÄUFER IST EINE NATÜRLICHE PERSON 
33% des Veräußerungsgewinns der Immobilie muss im 

Jahreseinkommen des Steuerzahlers eingeschlossen 

werden.  Letzterer wird dann zu einem Satz besteuert, 

der auf das bestimmte Jahreseinkommen des Steuer-

zahlers zutrifft.  Der höchste Satz der Einkommenss-

teuer beträgt 40%.  Daher ist der höchste effektive 

Satz 13,32% (40% x 33,3% = 13,32%).  Für natürliche 

Personen ist der jährliche Steuernachlass R30 000.

n  DER VERKÄUFER IST EINE GESELLSCHAFT 
66,6% des Veräußerungsgewinns der Immobilie einer 

Gesellschaft muss im Jahreseinkommen der Gesell-

schaft eingeschlossen werden.  Das Einkommen einer 

Gesellschaft wird zu einem Satz von 28% besteuert.  

Daher ist der effektive Satz für eine Gesellschaft 

18,65% (66,6% x 28% = 18,65%).  

n  DER VERKÄUFER IST EINE TREUHAND- 

GESELLSCHAFT 
66,6% des Veräußerungsgewinns der Immobilie einer 

Treuhandgesellschaft muss im Jahreseinkommen der 

Treuhandgesellschaft eingeschlossen werden.  Das 

Einkommen einer Treuhandgesellschaft wird zu einem 

Satz von 40% besteuert.  Daher ist der höchste effek-

tive Satz für eine Treuhandgesellschaft derzeit 26,64% 

(66,6% x 40% = 26,64%). 
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Der Kapitalgewinn wird in der Einkommensteuererklärung 

der Person für das Jahr aufgenommen, in dem der Vermö-

genswert veräußert wurde.  Wenn ein Ausländer eine Im-

mobilie daher im Jahr der Veranschlagung veräußert und er 

noch nicht als südafrikanischer Steuerzahler eingetragen ist, 

muss er sich als solcher eintragen lassen und eine Einkom-

mensteuererklärung einreichen, in der die Berechnung des 

Kapitalgewinns angegeben wird, da der Gewinn der Kapital-

gewinnsteuer unterliegt.

KAPITALERTRAGSSTEUER 

In 2007 wurde eine Verpflichtung mit Bezug auf die Ver-

rechnung des Kapitalgewinns von ausländischen Verkäufern 

im südafrikanischen Steuergesetz eingeführt.  Laut dieser 

Bestimmung muss ein ausländischer Verkäufer, der Immobil-

ien im Wert von über R 2 Million veräußert, vorläufige Kapital-

gewinnsteuer an das südafrikanische Steueramt zahlen:

n  5% , wenn es sich um einen natürliche Person als auslän-

dischen Verkäufer handelt;

n  7,5%, wenn es ich um eine ausländische Gesellschaft 

handelt, und

n  10%, wenn es sich um eine ausländische Treuhandg-

esellschaft handelt,

außer wenn eine bestimmte Richtlinie für  die Kapitalge-

winnsteuer vor der Eintragung der Eigentumsübertragung 

angewandt wird.

IMMOBILIENKAUF IN SÜDAFRIKA



15

GIBT ES BESCHRÄNKUNGEN FÜR 
AUSLÄNDER, DIE IMMOBILIEN IN 
SÜDAFRIKA KAUFEN? 

Die Antwort auf diese Frage ist ein eindeutiges NEIN, bis 

auf  ein Verbot mit Bezug auf illegale Ausländer, die keine 

Immobilien in Südafrika besitzen dürfen.  Ausländer unter-

liegen natürlich denselben Gesetzen und Vorschriften wie 

Südafrikaner.  Die Einhaltung dieser strikten Anforder-

ungen versichert die Wirksamkeit des südafrikanischen 

Grundbuchsystems und den garantierten Besitztitel.

Wenn ein Ausländer eine Immobilie nicht in seinem Na-

men kaufen möchte, sondern im Namen eines Rechts-

subjekts, muss dieses Rechtssubjekt vor Ort eingetragen 

sein und die Anforderungen erfüllen, die zur Eintragung 

der ausgewählten Immobilie gehören, zum Beispiel die 

Anforderungen des Gesetzes über Kapitalgesellschaften.

Ein Ausländer darf zum Beispiel entscheiden, die Im-

mobilie mittels Aktienbesitz an einer Gesellschaft oder 

als Begünstigter einer Treuhandgesellschaft zu besit-

zen.  Wenn ein Ausländer Immobilien im Namen eines 

Rechtssubjekts erwirbt, stellen ins Land hereingebrachte 

Geldmittel ein Darlehen an das hiesige Rechtssubjekt dar 

und müssen von der Devisenkontrolle genehmigt werden. 

Zumeist werden Immobilien jedoch im Namen des 

Käufers als Einzelperson eingetragen.  Aus bestimmten 

Gründen kann die Übertragung im Namen eines Rechts-

subjekts stattfinden.  Weitere Auskunft erteilen Ihnen die 
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Notare STBB Smith Tabata Buchanan Boyes, 

info@stbb.co.za. 

Bitte beachten Sie, dass Käufer ihre Auswahl eines Rechts-

subjekts treffen müssen, in deren Namen sie die Immobilie 

kaufen möchten, bevor ein Kaufangebot oder Kaufvertrag 

geschlossen wird, da keine Änderungen zu einem späteren 

Zeitpunkt gemacht werden können, ohne die Möglichkeit, 

dass Strafen verhängt werden und das Geschäft folglich 

verzögert wird.  Es ist möglich, einen Vertrag als Strohmann 

für jemand anderen zu unterzeichnen, aber die Ernennung 

des alternativen Käufers muss dann vor Mitternacht am 

Unterzeichnungsdatum des Vertrags stattfinden.

Schließlich kann kein Ausländer südafrikanische Immobilien 

über das Internet erwerben, ohne das Land zu betreten!  

Wenn ein Kaufinteressent jedoch beabsichtigt, die Immobilie 

eine Zeitlang zu bewohnen, muss er die Anforderungen des 

Einwanderungsgesetzes erfüllen und entweder eine gültige 

befristete Aufenthaltsgenehmigung oder eine Daueraufen-

thaltsgenehmigung haben.

IMMOBILIENKAUF IN SÜDAFRIKA
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WIE KANN AUSLÄNDISCHES KAPITAL 
ZUM ERWERB VON IMMOBI- 
LIEN NACH SÜDAFRIKA GEBRACHT 
WERDEN? 

Ausländisches Kapital kann in ein ernanntes Bankkonto in 

Südafrika eingezahlt werden.  Dieses Konto ist normaler-

weise das Anderkonto des Maklers oder der Übertragung-

sanwälte, in das die Anzahlung für die Immobilie und der 

Restbetrag des Kaufpreises gezahlt werden.  Diese Geld-

mittel werden zugunsten des Ausländers angelegt und der 

Ausländer darf damit rechnen, dass diese Anzahlung sicher 

und garantiert ist, da die Transaktionen dieser Anderkonten 

von den Berufsbehörden geregelt werden, die die Trans-

aktionen der Notare und Makler überwachen.  Wenn das 

Geld im Anderkonto eines Notars eingezahlt wird, muss der 

Kunde ein gewisses Anweisungsformular unterschreiben, 

dass den Notar anweist, das Geld anzulegen und dem Kun-

den die Zinsen anfallen zu lassen.  Sofern keine Anweisung 

vorliegt, fallen die Zinsen der Anwaltskammer zu.

Wenn ein Ausländer Gelder von einer ausländischen 

Quelle auf ein südafrikanisches Bankkonto überweist, wird 

eine Aufzeichnung - bekannt als  „Geschäftsquittung“ der 

ausländischen Gelder, die von der südafrikanischen Bank 

empfangen werden - aufbewahrt.  Dieses Dokument ist 

wichtig und muss für Rückführungszwecke der Gelder 

aufbewahrt werden.
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KANN GELD ZUM ERWERB VON  
IMMOBILIEN IN SÜDAFRIKA  
GELIEHEN WERDEN? 
Die South African Reserve Bank befindet Ausländer, die 

ihren Wohnsitz nicht in Südafrika haben, als Ausländer.  Dies 

schließt jedoch keine Ausländer mit südafrikanischer Arbeit-

serlaubnis ein, die während der Dauer ihrer Arbeitserlaubnis 

als Ortsansässige betrachtet werden.  

Ausländer werden mit Bezug auf ihre Fremdfinanzierung auf 

einen Betrag beschränkt, der dem hereingebrachten Geld von 

einer ausländischen Bank entspricht.  Wenn ein Käufer von 

daher genügend Geld nach Südafrika mitbringt um sowohl 

die Kosten und Übertragungssteuer der Transaktion als 

auch 50 % des Kaufpreises zu decken, kann er einen Betrag 

leihen, der mehr als 50% des Kaufpreises entspricht.  Um die 

Voraussetzungen für eine südafrikanische Hypothek zu erfül-

len, muss er eine Verdienstbescheinigung vorlegen und dem 

„Financial Intelligence Centre Act” entsprechen.  Laut diesem 

Gesetz muss ein Ausländer sich für Zwecke der Geldwäsche 

ausweisen und muss demzufolge gewisse Unterlagen 

vorweisen, zum Beispiel einen Reisepass und einen Nachweis 

seiner Wohnanschrift.

Seeff arbeitet eng mit der größten Anbieterin von  Hypotheken 

in Südafrika zusammen, der OOBA, die potentiellen Käufern 

kostenlos hilft, Finanzierung zu erhalten. 
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KANN EIN AUSLÄNDER EIN BANK-
KONTO BEI EINER SÜDAFRIKA- 
NISCHEN BANK ERÖFFNEN? 

Wenn ein Ausländer Hypothekenrückzahlungen leisten 

will, muss er ein ausländisches Bankkonto eröffnen und 

zwar kann er das nur in Südafrika erledigen.  Wiederum 

werden gewisse Unterlagen mit Bezug auf die Identität des 

Antragstellers verlangt, d.h. ein Antragsformular mit Namen, 

Reisepassnummer und Verdienstbescheinigung, z.B. ein 

Gehaltsstreifen oder Rentenbescheid.  Alle Kopien müssen 

beglaubigt sein.  Sobald das Bankkonto eröffnet worden ist, 

müssen die ausländischen Gelder sofort eingezahlt werden.

Unter bestimmten Umständen kann Geld in der 

Landeswährung in das Konto eingezahlt werden, zum 

Beispiel Mieteinnahmen von Immobilien, die dem Ausländer 

gehören.  Dies ist von der Bank abhängig, in deren Besitz 

die beglaubigte Kopie des Mietvertrags ist.  Sowohl solche 

Einzahlungen, als auch andere südafrikanische Einzahlun-

gen in das Ausländerkonto bedürfen der Genehmigung der 

South African Reserve Bank, da Ausländer nicht berechtigt 

sind, ein Einkommen in Südafrika zu erwirtschaften, abge-

sehen von Zinsen/Mieteinnahmen , die aus dem auslands-

finanzierten Anlagegegenstand erwirtschaftet werden.  

Selbstverständlich kann der Wert in Rand, der aus dem 

Verkauf der Immobilie in Südafrika erzielt wird, auch im Aus-

länderkonto quittiert werden, sofern die nötigen Unterlagen 

vor der Einzahlung eingereicht werden.
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WER WÄHLT DIE ANWÄLTE, DIE SICH 
UM DIE EIGENTUMSÜBERTRAGUNG 
KÜMMERN UND WESSEN INTERESSEN 
WAHREN DIE ANWÄLTE? 

In Südafrika ernennt der Verkäufer von Immobilien üblicher-

weise die Rechtsanwälte, die sich um die Eigentumsübertra-

gung kümmern.   Diese Anwälte vertreten den Verkäufer und 

werden von ihm beauftragt.  Bei einem etwaigen Rechtsstreit 

zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, muss Letzterer 

folglich unabhängige Rechtsberatung aufsuchen.  Bitte 

beachten Sie, dass der Käufer für die Übertragungskosten 

aufkommt, obwohl der Verkäufer die Anwählte wählt.

KÖNNEN DOKUMENTE IM AUSLAND 
UNTERZEICHNET WERDEN? 
Ja, aber gewisse Formalitäten müssen eingehalten werden.  

Unterlagen können in bestimmten Ländern in Gegenwart 

eines Notars unterzeichnet werden oder aber bei der südafri-

kanischen Botschaft des Landes.  Das kann leider teuer und 

zeitaufwändig sein.

Wenn ein Verkäufer oder Käufer zur Zeit der Transaktion in 

Südafrika ist, aber kurz danach wieder nach Übersee zurück-

kehrt, ist es ratsam, eine Spezial- oder Generalvollmacht 

zugunsten eines örtlichen Freundes oder Familienmitglieds 

zu unterzeichnen.  Der Bevollmächtigte kann daraufhin im 

Namen des Vollmachtgebers handeln.  Es ist wichtig darauf 
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zu achten, dass eidesstattliche Erklärungen nicht in Ihrem 

Namen von einem bevollmächtigten Vertreter unterzeich-

net werden können.

KANN DAS GELD NACH VERKAUF 
DER IMMOBILIE AUS DEM LAND GE-
NOMMEN WERDEN? 

Verständlicherweise ist dies das wichtigste Anliegen von 

Ausländern, die es sich überlegen, in Südafrika zu invest-

ieren.  Die Antwort auf diese Frage ist ohne Weiteres JA.   

Sowohl das Geld aus einer ausländischen Quelle als auch 

der Gewinn - im angemessenen Verhältnis zu dem Be-

teiligungsbesitz des Ausländers an der Immobilie - kann 

gemäß den südafrikanischen Devisenbestimmungen zu 

gegebener Zeit zurückgeführt werden.  Wenn der Auslän-

der eine Immobilie zusammen mit einem südafrikanischen 

Bürger besitzt, kann lediglich sein Anteil zurückgeführt 

werden, und ist auf den Betrag beschränkt, der nachweis-

lich aus einer ausländischen Quelle stammt, und schließt 

den Gewinn aus dem Anteil ein.

Wenn die Eigentumsübertragung auf den ausländischen 

Käufer stattfindet, muss er alle Quittungen des Gschäfts, 

eine Kopie des Kaufvertrags und die endgültige Kosten-

abrechnung des Notars aufbewahren solange er der 

Besitzer ist, und muss diese der South African Reserve 

Bank beim Wiederverkauf vorlegen, wenn der Erlös nach 
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Übersee zurückgeführt werden soll.  Das erleichtert die 

Rückführung der Gelder und des Gewinns bei Wiederverkauf 

der Immobilie, sofern die Bankiers zufrieden sind, dass der 

Gewinn angemessen und marktbedingt ist.

Wenn der Kauf teilweise mit Geldern finanziert wurde, die in 

Südafrika geliehen wurden, kann dieser Teil des Kaufpreises 

selbstverständlich nicht zurückgeführt werden, außer wenn 

die Hypothek getilgt worden ist.  Im Rückzahlungsproto-

koll der Hypothek ist es wichtig darauf zu achten, dass die 

monatlichen Raten der Hypothek wiederum aus einer aus-

ländischen Quelle stammten oder aus der Miete/dem Zin-

sertrag, die/der aus dem Anlagegegenstand erwirtschaftet 

wurde, der teilweise oder vollständig mit ausländischen 

Geldern gekauft wurde.

Wenn ein Ausländer sich fernerhin seinen ständigen 

Wohnsitz in Südafrika nimmt, und eine Erklärung und 

Verpflichtungserklärung (in der er erklärt, ob er ausländische 

Gelder besitzt und sich verpflichtet, diese Gelder niemandem 

zur Verfügung zu stellen, der in der Republik ansässig ist) 

bei einer südafrikanischen Bank unterzeichnet, wird er im 

Rahmen der Devisenkontrolle als Ortsansässiger betrachtet 

und kann folglich Gelder innerhalb von fünf Jahren nach 

seiner Einwanderung zurückführen.  Danach wird er als 

südafrikanischer Bürger betrachtet und unterliegt denselben 

Vorschriften und Einschränkungen.

Schließlich unterliegt die Rückführung der Gelder der Kapit-

algewinnsteuer.
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UNTERLIEGT EIN AUSLÄNDER DER 
SÜDAFRIKANISCHEN EINKOMMEN-
STEUER? 

Obwohl das weltweite Einkommen von Südafrikanern besteuert 

wird, ist bei Ausländern lediglich das Einkommen einkommen-

steuerpflichtig, das aus einer südafrikanischen Quelle zuwächst.  

Wenn die Immobilie zum Beispiel vermietet wird, unterliegt der 

Mietertrag der südafrikanischen Einkommensteuer.  Fernerhin 

muss ein Ausländer Kapitalgewinnsteuer auf den Verkauf einer 

südafrikanischen Immobilie zahlen.

Schließlich ist es wichtig zu beachten, dass ein Ausländer, der 

nicht für immer nach Südafrika ausgewandert ist, im Rahmen der 

Einkommensteuer als Ortsansässiger betrachtet wird, wenn er 

oder sie mehr als einen gewissen Zeitraum in Südafrika verbringt.  

Dies steht als der „physische Anwesenheitstest“ bekannt und 

wird in Bezug auf die Anzahl Tage berechnet, die der Ausländer 

während eines Zeitraums von drei Jahren in Südafrika verbringt.

Ausländische Renten werden nicht besteuert.

NACHLASSSTEUER IM TODESFALL 
Nachlasssteuer wird derzeit zu 20% des steuerpflichtigen 

Nachlassbetrags berechnet.  Einer Erbschaft die einem über-

lebenden Ehegatten vermacht wird, unterliegt jedoch keiner 

Nachlasssteuer.  Sowohl Ausländer als auch Südafrikaner sind 

auf einen Steuernachlass von R3.5 Million ihres steuerpflich-

tigen Vermögens berechtigt.  Im Gegensatz zum Sachverhalt 

bei Südafrikanern ist dieser Steuernachlass bei Ausländern auf 

Vermögen innerhalb Südafrikas beschränkt.
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